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Konkurseröffnung
Schuldnerin: Markus Oesterreicher AG,
Schönenwerdstrasse 1, 8952 Schlieren,
CHE-102.140.411.
Datum der Konkurseröffnung: 26. Sep-
tember 2025 (Urteil in Rechtskraft erwach-
sen am 14. Oktober 2025).
Summarisches Verfahren, Art. 231 SchKG.
Eingabefrist bis 8. Juni 2026.
(Vgl. im Übrigen Publikation im Schweize-
rischen Handelsamtsblatt vom 8. Mai 2026)
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Auflage des
Kollokationsplanes und
des Inventars
Im Konkurs über CS IT GmbH,
Bahnhofstrasse 11, 8952 Schlieren, liegen
der Kollokationsplan und das Inventar den
beteiligten Gläubigern beim Konkursamt
Schlieren zur Einsicht auf.
Bezüglich der Klagerechte usw. wird auf
die Bekanntmachung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt vom 8. Mai 2026
verwiesen.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Konkurseröffnung
Erbschaft von Urs Albert Kindler, geb.
4. August 1950, Bolligen BE, wohnhaft
gewesen c/o Alterszentrum Weihermatt,
Weihermattstr. 44, 8902 Urdorf, gestorben
am 6. Dezember 2025.
Datum der Konkurseröffnung:
16. März 2026
Summarisches Verfahren, Art. 231 SchKG.
Eingabefrist bis 8. Juni 2026.
(Vgl. im Übrigen Publikation im Schweize-
rischen Handelsamtsblatt vom 8. Mai 2026)
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Gemeindeversammlung
Montag, 8. Juni 2026 um 20.00 Uhr
im «Gemeindesaal im Zentrum»

Geschäfte

1. Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Oberengstringen;
Genehmigung

2. Bauabrechnung Sanierung Dorfstrasse; Genehmigung

3. Wahl MitgliederWahlbüro 2026–2030

4. Anfragen nach §17 GG

5. Mitteilungen

Im Anschluss wird ein Apéro offeriert.

Anfragen im Sinne von §17 des kantonalen Gemeindegesetzes sind spätes-
tens am zehnten Arbeitstag vor der Gemeindeversammlung schriftlich
und vom Fragesteller unterzeichnet dem Gemeinderat Oberengstringen
einzureichen.

Die Akten zu den auf die Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2026
traktandierten Geschäften können ab dem 22. Mai 2026 bei der Gemeinde-
verwaltung während den Schalteröffnungszeiten eingesehen werden.

DieWeisung kann zudem bei der Abteilung Präsidiales (043 455 17 10
oder gemeinde@oberengstringen.ch) bestellt oder ab unsererWebsite
www.oberengstringen.ch heruntergeladen werden.

Oberengstringen, 7. Mai 2026
Gemeinderat Oberengstringen
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Alle Unterlagen finden Sie auf unsererWebsite
www.oberengstringen.ch oder mittels QR-Code.

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Schlieren
Die Römisch-katholischen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Schlieren werden hier-
mit freundlich eingeladen zur Teilnahme an der

KIRCHGEMEINDE-VERSAMMLUNG
vom Mittwoch, 3. Juni 2026, 19.30 Uhr, Neues Pfarreizentrum St. Josef,
Uitikonerstrasse 39, Schlieren.

Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der StimmenzählerInnen
2. Abnahme Bauabrechnung Innenrenovation Kirche
3. Abnahme der Jahresrechnung 2025
4. Wahl der Kirchenpflege (Amtsperiode 2026 – 2030, 5 Mitglieder)
5. Wahl der RPK (Amtsperiode 2026 – 2030, 3 Mitglieder)
6. Mitteilungen/Informationen

a) Kirchenpflege
b) Seelsorgeteam
c) Synodale

7. Wortmeldungen der Kirchgemeindeversammlung
8. Anfragen gemäss § 23 KGR

Aktenauflage:
Ab Dienstag, 19. Mai 2026, bis Mittwoch, 3. Juni 2026, im Sekretariat der Kirchgemeinde,
Uitikonerstrasse 39, zu folgenden Bürozeiten: 9.00 – 11.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr.

Anfragen gemäss § 23 Kirchgemeindereglement sind bis vier Tage vor der Kirchgemeinde-
Versammlung schriftlich und vom Fragesteller oder der Fragestellerin unterzeichnet bei Herrn
H. Zenklusen, Präsident, Uitikonerstrasse 4, 8952 Schlieren, einzureichen.

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Einwohner von Schlieren, die der römisch-katholischen
Glaubensgemeinschaft angehören, die das 18. Lebensjahr erfüllt haben und im Besitz des
Schweizer Bürgerrechts oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind.

Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Schlieren, 7. Mai 2026

Römisch-Katholische Kirchenpflege Schlieren

Einstellung
des Konkurses
Über dieBDPhysio GmbH, Brandstrasse 41,
8952 Schlieren, CHE-328.910.005, ist durch
Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom
11. März 2026 der Konkurs angeordnet, das
Verfahren aber mit Urteil dieses Gerichtes
vom 28. April 2026 mangels Aktiven
eingestellt worden.
Sofern nicht ein Gläubiger bis zum 28. Mai
2026 die Durchführung des Konkursver-
fahrens verlangt, sich gleichzeitig zu Über-
nahme des durch die Konkursmasse nicht
gedeckten Teils der Kosten verpflichtet und
daran vorläufig einen Barvorschuss von
Fr. 5000.00 leistet, gilt das Verfahren als
rechtskräftig geschlossen.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Gemeindeversammlung
Der Gemeinderat lädt die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner zur Ge-
meindeversammlung der Politischen Gemeinde Geroldswil vom Montag, 15. Juni
2026, 19.30 Uhr im Geroldswilersaal ein.

Geschäfte

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2025
2. Genehmigung der Kreditabrechnung über die statische Verstärkung des Hallen-

baddachs zur Gewährung der Sicherheit
3. Abstimmung über die Einzelinitiative «Verbot von lärmendem Feuerwerk»
4. Genehmigung der Teilrevision über die Polizeiverordnung
5. Erneuerungswahl der Mitglieder des Wahlbüros
6. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes vom 20. April 2015

Die Anträge undAkten liegen ab 8. Mai 2026 in der Gemeindeverwaltung, Bereich Prä-
sidiales, 2. Stock, zur Einsicht auf. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz über einen
Gegenstand der Gemeinde von allgemeinem Interesse sind spätestens 10Arbeitstage
vor der Versammlung schriftlich und unterzeichnet dem Gemeinderat Geroldswil,
Huebwiesenstrasse 34, Postfach, 8954 Geroldswil einzureichen.

Geroldswil, 7. Mai 2026 Gemeinderat Geroldswil

Einstellung
des Konkurses
Über Gianluca Ticli, geb. 12. November
1985, Staatsangehörigkeit Italien, Brand-
strasse 29, 8952 Schlieren, Gesellschaf-
ter der Pizza Verace KLG, Brandstrasse
37, 8952 Schlieren, CHE-290.502.535, ist
durch Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon
vom 16. Dezember 2025 der Konkurs ange-
ordnet, das Verfahren aber mit Urteil die-
ses Gerichtes vom 28. April 2026 mangels
Aktiven eingestellt worden.
Sofern nicht ein Gläubiger bis zum 28. Mai
2026 die Durchführung des Konkursver-
fahrens verlangt, sich gleichzeitig zu Über-
nahme des durch die Konkursmasse nicht
gedeckten Teils der Kosten verpflichtet
und daran vorläufig einen Barvorschuss
von CHF 4500.00 leistet, gilt das Verfahren
als rechtskräftig geschlossen.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Einstellung
des Konkurses
Über dieS.V.ChagarGmbH inLiquidation,
Dörnliackerstrasse 11, 8952 Schlieren, ist
durch Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon
vom 11. März 2026 der Konkurs angeordnet,
das Verfahren aber mit Urteil dieses
Gerichtes vom 28. April 2026 mangels
Aktiven eingestellt worden.
Sofern nicht ein Gläubiger bis zum
28. Mai 2026 die Durchführung des
Konkursverfahrens verlangt , sich
gleichzeitig zu Übernahme des durch die
Konkursmasse nicht gedeckten Teils der
Kosten verpflichtet und daran vorläufig
einen Barvorschuss von CHF 5000.00
leistet, gilt das Verfahren als rechtskräftig
geschlossen.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Einladung zur 3. Sitzung des Gemeinderates Dietikon
Donnerstag, 7. Mai 2026, 20.00 Uhr, im Gemeinderatssaal
Geschäfte

1. Mitteilungen

2. Fragestunde

3. Fernwärmeanschluss und Einbau Notstrom-Aggregat AGZ, Ausführungskredit, Antrag
(unter Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Rechnungsprüfungskommission)

4. Sanierung und Umbau Untere Reppischstrasse 14, altes Bauamt, Bauabrechnung

5. Dringliche Interpellation von Rosmarie Joss (SP) betreffend Steuerbescheinigung
Elternbeiträge schulergänzende Betreuung, Begründung und Beantwortung

6. Interpellation von Patrizia Hüsser (Die Mitte) betreffend Sprachliche Frühförderung in
Kindertagesstätten, Beantwortung

7. Interpellation von Peter Metzinger (FDP) betreffend Ausrichtung städtischer Kampagnen
gegen Littering, Beantwortung

8. Interpellation von Philipp Sanchez (SP) betreffend Verkehrssicherheit Steinmürlistrasse,
Beantwortung

9. Interpellation von Heinz Giezendanner (FDP) betreffend Nachhaltige Finanzen und
Stärkung der steuerlichen Attraktivität Dietikons durch klare Priorisierung grösserer
Ausgaben und Investitionen, Beantwortung

10. Interpellation von Lea Sonderegger (FDP) betreffend Integrative Überforderung?,
Beantwortung

11. Postulat von Ernst Joss (AL) betreffend Messung der Wasserqualität in der Reppisch,
Begründung

12. Postulat von Silvan Fischbacher (SP) betreffend Wahlbeteiligung verbessern –
Demokratie stärken, Begründung

13. Interpellation von Raphael Müller (FDP) betreffend KI - Wie gross ist das Steuersenkungs-
potenzial für Dietikon, Begründung

Die Sitzung ist öffentlich. Für Interessierte gibt es auf der Tribüne Sitzplätze. Der Gemeinderat
freut sich auf Ihre Teilnahme.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Katharina Kiwic Patricia Meyer
Präsidentin Sekretärin

Auflage des
Kollokationsplanes
In der konkursamtlichen Liquidation
der Erbschaft von Erika Frieda Blaser
Pittorino, geb. 8. November 1955, von
Langnau im Emmental BE, wohnhaft
gewesen Kleinzelglistrasse 6, 8952
Schlieren, gestorben am 25. November
2025, liegt der Kollokationsplan den
beteiligten Gläubigern beim Konkursamt
Schlieren zur Einsicht auf.
Bezüglich der Klagerechte usw. wird auf
die Bekanntmachung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt vom 8. Mai 2026
verwiesen.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Konkurseröffnung
Schuldner: Erbschaft von Anita Sal-
lenbach-Züger, geb. 27.5.1948, gest.
30.12.2025, Bürgerort: Zürich ZH, wohnhaft
gewesen c/o Alters- und Gesundheitszen-
trum (AGZ) Dietikon, Bremgartnerstr. 39,
8953 Dietikon

Datum der Konkurseröffnung: 5.2.2026

Summarisches Verfahren, Art. 231 SchKG.

Eingabefrist bis 9.6.2025

(vgl. im Übrigen die Online-Publikation
unter www.shab.ch vom 8.5.2025)

Dietikon, 4.5.2026

KONKURSAMT DIETIKON
Zentralstr. 19
8953 Dietikon

Auflage des
Kollokationsplanes
Im Konkurs über Michel Alfred Eduard,
geb. 6. Juni 1942, von Zürich, Zürcherstras-
se 152, 8102 Oberengstringen, gest. 3. Sep-
tember 2025, liegt der Kollokationsplan den
beteiligten Gläubigern ab dem 7. Mai 2026
beim Konkursamt Höngg-Zürich zur Ein-
sicht auf.
Bezüglich der Klage- und Beschwerde-
rechte usw. wird auf die Bekanntmachung
im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom
7. Mai 2026 verwiesen.
KONKURSAMT HÖNGG-ZÜRICH
Frankentalerstrasse 3
8049 Zürich

Auflage des Kollokations-
planes und des Inventars
In der konkursamtlichen Liquidation über
denNachlass vonFrau LuciennePierrette
Odile Zulfiqar-Brosy, geb. 6. April 1958,
von Pleigne JU, wohnhaft gewesen Heim-
strasse 16a, 8953 Dietikon, gest. 5. Okto-
ber 2025, liegen der Kollokationsplan und
das Inventar den beteiligten Gläubigern ab
dem 8. Mai 2026 beim Konkursamt Dieti-
kon, Zentralstrasse 19, 8953 Dietikon, zur
Einsicht auf.

Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind innert 20 Tagen nach der Be-
kanntmachung im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt vom Freitag, 8. Mai 2026
beim Bezirksgericht Dietikon, Postfach,
8953 Dietikon, rechtshängig zu machen.

Soweit keine Anfechtung erfolgt, wird der
Plan rechtskräftig.

Dietikon, 5. Mai 2026

KONKURSAMT DIETIKON
Zentralstrasse 19, Postfach
8953 Dietikon

Auflage des
Kollokationsplanes
Im Konkurs über GREENIOUS GmbH,
mit Sitz in Uitikon, CHE-183.767.217,
Zürcherstrasse 61, 8142 Uitikon, liegt
der Kollokationsplan den beteiligten
Gläubigern beim Konkursamt Schlieren
zur Einsicht auf.
Bezüglich der Klagerechte usw. wird auf
die Bekanntmachung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt vom 8. Mai 2026 verwie-
sen.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Baugesuchspublikation
Bauherrschaft Pascal und Cornelia Meyer

Kirschbaumstrasse 4b,
8962 Bergdietikon

Bauobjekt Energetische Dachsanierung
mit Dachfensterersatz

Parzelle Nr. 2190
Lage Kirschbaumstrasse 4b
Zusatzbew. Keine
Auflagefrist 07.05.2026 bis 10.06.2026

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend den ordentlichen Öffnungszeiten im
Gemeindehaus Bergdietikon öffentlich auf.
Einwendungen sind innerhalb der Auflage-
frist beim Gemeinderat, Schulstrasse 6, 8962
Bergdietikon, schriftlich zu erheben. Diese
Frist kann nicht erstreckt werden.

Die Einwendung muss vom Einwender
selbst oder von einer von ihm bevollmäch-
tigten Person verfasst und unterzeichnet
sein. Sie hat einen Antrag und eine Begrün-
dung zu enthalten, d.h. es ist anzugeben,
welchen Entscheid der Einwender anstelle
der nachgesuchten Baubewilligung bean-
tragt, und es ist darzulegen, aus welchen
Gründen der Einwender diesen anderen
Entscheid verlangt. Auf eine Einwendung,
die diesen Anforderungen nicht entspricht,
kann nicht eingetreten werden.

Gemeinderat Bergdietikon
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EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Mittwoch, 3. Juni 2026, 18.30 Uhr

Gemeindesaal Büel, 8103 Unterengstringen
I. Teil Öffentliches Programm
Der erste Teil der Versammlung wird wieder einmal musikalisch bestritten. Der Männerchor
Engstringen wurde 1929 gegründet und feiert somit in drei Jahren sein 100-jähriges Beste-
hen. Der relativ kleine Chor singt mit viel Freude und Engagement. Mit der Dirigentin Maria
Gerter, einer ausgebildeten Pianistin und Opernsängerin, haben die Engstringer Sänger eine
hervorragende musikalische Leitung. Der letztjährige Erfolg bei zwei Konzerten in Schlieren
und Oberengstringen war auch ihr Verdienst. Der Chor pflegt den traditionellen Chorgesang,
hat aber ebenso Pop-Songs, moderne Lieder und Arrangements in seinem Repertoire. Auch
werden jedes Jahr wieder neue und zum Teil anspruchsvolle Lieder aufgenommen.

II. Teil Mitgliederversammlung
Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Mitgliederversammlung 2025

Kann auf unserer Homepage eingesehen werden
4. Abnahme der Tätigkeitsberichte 2025
5. Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

Abnahme der Jahresrechnung 2025 und der Spitex-Fonds Rechnung 2025
Entlastung des Vorstandes

6. Wahlen: kein Wahljahr, Wahl der Revisionsstelle
7. Festlegung des Mitgliederbeitrages
8. Anträge von Mitgliedern
9. Ehrungen und Verabschiedungen
10. Verschiedenes

Anträge sind dem Präsidenten, Herr René Rey, Spitex rechtes Limmattal, Grossächerstrasse 21,
8104 Weiningen, bis am Freitag, 29. Mai 2026 einzureichen. Unterlagen für die Mitgliederver-
sammlung wie beispielsweise das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 12. Juni 2025
liegen bei der Geschäftsstelle zur Einsicht bereit oder sind auf der Homepage
www.spitex-rechteslimmattal.ch abrufbar.

Papiersammlung
Samstag, 9. Mai 2026

Verantwortlich für diese Sammlung ist der Cevi Dietikon. Nicht abgeholtes Papier bitte noch
am Samstag unter Tel. 076 319 83 89 melden. Papierbündel müssen sauber gebunden (kei-
ne Klebebänder) (Höhe max. 25 cm) bis spätestens 08.00 Uhr am Strassenrand bereitliegen.

Karton kann in kleinenMengen und separat gebündelt (Höhemax. 25 cm)mitgegebenwerden.

Nicht mitgenommen werden Material in Tragtaschen und Papiersäcken, geschlossene Behält-
nisse oder Pakete, Tetra-Getränkeverpackungen,Waschmitteltrommeln.

Papier und Karton kann auch während den Öffnungszeiten auf der Hauptsammelstelle Zelgli-
platz abgegeben werden.

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung über Auffahrt
Die Büros der Stadtverwaltung sind über Auffahrt wie folgt geöffnet:

Mittwoch 13. Mai 2026 7.30 bis 14.00 Uhr
Donnerstag 14. Mai 2026 geschlossen
Freitag 15. Mai 2026 geschlossen

Für die Meldung eines Todesfalles einer in Dietikon wohnhaften Person, ist das Bestat-
tungsamt Dietikon am Freitag, 15. Mai 2026, zwischen 8.00 und 10.00 Uhr unter der Tele-
fonnummer 079 841 05 44 erreichbar.

Die Hauptsammelstelle Zelgli ist am Mittwoch, 13. Mai 2026, von 13.15 bis 16.00 Uhr geöffnet.
Am Donnerstag, 14. Mai 2026, und Freitag, 15. Mai 2026, bleibt die Sammelstelle geschlossen.
Am Samstag, 16. Mai 2026, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.

Baugespann
Bauherrschaft: Die Schächli Baugenossenschaft Dietikon, Schöneggstrasse 29, 8953 Dietikon
Projektverfasser: Falbriard Architekten AG, Moosstrasse 71, 8038 Zürich
Erstellung abschliessbarer Velounterstand, Gebäude Assek.-Nr. 2304, Grundstück Kat.-Nr. 7059,
Breitistrasse 7, 8953 Dietikon (ZoneW3/65).

Planauflage
Die Pläne liegen auf dem Bauamt, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, vom Datum der Aus-
schreibung an während 20 Tagen zur Einsicht auf.

Rechtsbehelfe
Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen seit der Aus-
schreibung beim Bauamt schriftlich einzureichen; elektronische Zuschriften (E-Mails) erfüllen
die Anforderungen der Schriftlichkeit nicht.Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat
das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheides (§§ 314-316 PBG).

Für die Zustellung des baurechtlichen Entscheides wird eine Gebühr von pauschal
Fr. 35.00 verlangt.

Auflage des
Kollokationsplanes und
des Inventars
In der konkursamtlichen Liquidation über
den Nachlass von Heinz Schneider, geb.
11.01.1929, gest. 23.06.2025, Bürgerort:
Hüttlingen TG, wohnhaft gewesen Alte
Landstr. 6, 8955 Oetwil a.d.L., liegen der
Kollokationsplan und das Inventar den
beteiligten Gläubigern ab dem 08.05.2026
beim Konkursamt Dietikon, Zentralstrasse
19, 8953 Dietikon, zur Einsicht auf.

Klagen auf Anfechtung des Kollokati-
onsplanes sind innert 20 Tagen nach der
Bekanntmachung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt vom 08.05.2026 beim
Bezirksgericht Dietikon rechtshängig zu
machen.

Soweit keine Anfechtung erfolgt, wird der
Plan rechtskräftig.

Dietikon, 28.04.2026

KONKURSAMT DIETIKON
Zentralstr. 19, Postfach
8953 Dietikon

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinden des Bezirks
Dietikon (ausser Aesch, Birmensdorf, Unterengstringen,
Urdorf undWeiningen)
Wahlen und Abstimmungen vom Sonntag, 14. Juni 2026
EidgenössischeVorlagen
– Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)»
– Änderung des Zivildienstgesetzes

KantonaleVorlagen
– Verfassung des Kantons Zürich (Änderung vom 15. September 2025; Vertretung von Kan-
tonsratsmitgliedern)

– Kantonale Volksinitiative «Wohneigentum wieder ermöglichen (Wohneigentumsinitiative)»
– A. Kantonale Volksinitiative für mehr günstige und gemeinnützige Wohnungen («Woh-

nungsinitiative»)
– B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 17. November 2025
– C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten, falls sowohl die kantonale

Volksinitiative als auch der Gegenvorschlag des Kantonsrates angenommen werden?
– A. Kantonale Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen schützen. Leerkündigungen stoppen

(Wohnschutzinitiative)»
– B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 17. November 2025
– C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten, falls sowohl die kantonale

Volksinitiative als auch der Gegenvorschlag des Kantonsrates angenommen werden?
– Kantonale Volksinitiative «Stopp Prämien-Schock: Für eine automatische Entlastung bei den
Krankenkassenprämien»

KommunaleVorlagen

Stadt Dietikon
– Privater Gestaltungsplan «Post-/Zürcherstrasse»
– Revision Parkierverordnung
– Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Limmattal

Gemeinde Geroldswil
– Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Limmattal

Gemeinde Oberengstringen
– Erneuerungswahlgang Präsidium Schulpflege, 2. Wahlgang

Gemeinde Oetwil an der Limmat
– Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Limmattal

Stadt Schlieren
– Erneuerungswahl von 6 Mitgliedern der Schulpflege für die Amtsdauer 2026 – 2030
– Erneuerungswahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten des Stadtrats für die Amtsdauer
2026 – 2030, 2. Wahlgang

– Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Limmattal

Urnenöffnungszeiten und vorzeitige Stimmabgabe
Siehe Abstimmungsunterlagen.

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind Schweizer Staatsangehörige, die in einer der oben erwähnten Gemein-
den den politischen Wohnsitz und das 18. Altersjahr zurückgelegt haben sowie nach den Be-
stimmungen von § 3 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) nicht vom Stimmrecht
ausgeschlossen sind. Bei Abstimmungen und Wahlen der Evangelisch-reformierten Kirchge-
meinden ist stimmberechtigt, wer Mitglied dieser Landeskirche ist, in der Gemeinde den politi-
schenWohnsitz und das 16. Altersjahr vollendet hat sowie über das Schweizer Bürgerrecht oder
über eine ausländerrechtliche Bewilligung B, C oder Ci verfügt.
Stimmberechtigte, die den Stimmrechtsausweis und das Stimmmaterial bis drei Wochen vor
dem Abstimmungstermin nicht erhalten haben, können sich bis spätestens Freitagvormittag,
12. Juni 2026, bei der jeweiligen Gemeinde- oder Stadtverwaltung melden.
Wer nach dem 14. Mai 2026 den politischenWohnsitz wechselt, erhält am neuenWohnsitz die
Wahl- und Abstimmungsunterlagen nur gegen den Nachweis, dass er oder sie das Stimmrecht
nicht bereits am bisherigen politischenWohnsitz ausgeübt hat.

Stimmabgabe
Für die Stimmabgabe werden die amtlichen Stimm- bzw. Wahlzettel verwendet. Der Stimm-
bzw. Wahlzettel muss durch die stimmberechtigte Person handschriftlich ausgefüllt oder ge-
ändert werden.

Stimmabgabe an der Urne
Auch bei der persönlichen Stimmabgabe an der Urne muss der Stimmrechtsausweis unter-
schrieben sein.

Stellvertretung
Die Stimmberechtigten können sich durch eine andere stimmberechtigte Person vertreten las-
sen. Die vertretene Person erklärt ihr Einverständnis zur Vertretung durch Unterzeichnung des
Stimmrechtsausweises. Der Stellvertreter muss gleichzeitig seinen eigenen, unterschriebenen
Stimmrechtsausweis abgeben. Niemand darf mehr als zwei Personen vertreten.

Briefliche Stimmabgabe
Stimmberechtigte, die brieflich stimmen und wählen wollen, haben ein mit dem Vermerk
«Briefliche Stimmabgabe» versehenes Kuvert der Gemeinde- oder Stadtverwaltungmit folgen-
dem Inhalt zuzustellen:
a) Stimmrechtsausweis mit der unterschriebenen Erklärung, dass sie brieflich stimmen.
b) Verschlossenes Stimmzettelcouvert mit den Stimm- undWahlzetteln.
Die Kuverts sind bis spätestens am Dienstag vor der Abstimmung aufzugeben, sodass sie vor
der Schliessung der Wahl- und Abstimmungslokale eintreffen. Später eintreffende Sendungen
fallen ausser Betracht.

Stimmregister
Für Auskünfte über die Stimmberechtigung einer Person kann man sich auf der Gemeinde-
oder Stadtverwaltung (Einwohnerkontrolle) melden. Eintragungen werden bis zum Dienstag,
9. Juni 2026, vorgenommen.

Gesetz über die politischen Rechte
Für den Urnengang vom 14. Juni 2026 ist das Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom
1. September 2003 sowie die Verordnung über die politischen Rechte (VPR) vom 27. Oktober
2004 anwendbar.

Rechtsmittel
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte
und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimm-
rechtsrekurs beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben werden. Die
Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Schluss des
Konkursverfahrens
Die konkursamtliche Liquidation über
den Nachlass von Frau Ruth Maria Pult-
Küfer, geb. 10. Juli 1927, gest. 20. März 2025,
Bürgerort: Scuol GR, wohnhaft gewesen
c/o Alters- und Gesundheitszentrum
Dietikon, Bremgartnerstrasse 39, 8953
Dietikon, ist durch Urteil des Bezirks-
gerichtes Dietikon vom 28. April 2026 als
geschlossen erklärt worden.

Dietikon, 4. Mai 2026

KONKURSAMT DIETIKON
Zentralstrasse, Postfach
8953 Dietikon

Einstellung
des Konkurses
Über die MB Transport 24 GmbH, vorher:
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon, nunmehr:
die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst,
UID CHE-289.609.540, Zustelladresse: c/o
Boban Matic, Thalwiesenstrasse 24, 8302
Kloten, ist durch Urteil des Bezirksgerich-
tes Dietikon vom 2. Juli 2025 der Konkurs
eröffnet, das Verfahren aber mit Urteil die-
ses Gerichtes vom 28. April 2026 mangels
Aktiven eingestellt worden.

Sofern nicht ein Gläubiger bis zum 28. Mai
2026 die Durchführung des Konkursver-
fahrens verlangt, sich gleichzeitig zur Über-
nahme des durch die Konkursmasse nicht
gedeckten Teils der Kosten verpflichtet und
daran vorläufig einen Barvorschuss von
CHF 4500.00 leistet, gilt das Verfahren als
rechtskräftig geschlossen.

Dietikon, 5. Mai 2026

KONKURSAMT DIETIKON
Zentralstrasse 19, Postfach
8953 Dietikon

zzarheumaliga.ch/z
044 400005555 45 50
infffo@@@rheummmaaaaliga-zzzzaaa.ccch

Rheuma kennt
kein Alter
Beratung, Kurse, Hilfsmittel, Veranstaltungen

Gerne informieren wir Sie über die Angebote.

Ich bin kein
Inserat.
Ich bin das fehlende Teil für
eine bessere Zukunft. Viele denken über

ihre Zukunft nach.
Du schreibst sie.

Studiere am führenden Institut für
Journalismus und Kommunikation:
maz.ch
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ZumGedenken Donnerstag, 7. Mai 2026

Verstorben ist:
Hermann Müller, geboren 1939, wohnhaft gewesen in 8954 Geroldswil. Die Beisetzung findet am Donnerstag,
21. Mai 2026, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof Weiningen mit anschliessender Abdankung in der reformierten
Kirche Weiningen statt. Bestattungsamt

Am 27. April 2026 ist verstorben:
Walter Alfred Wider, geboren am 18. Juni 1954, von Widnau SG, wohnhaft gewesen
in Dietikon, Hofackerstrasse 48. Die Beisetzung und Abdankung finden im engsten
Familien- und Freundeskreis statt. Zivilstandsamt

Am 29. April 2026 ist verstorben:
Siegfried Otto Keller, geboren am 5. September 1934, von Deutschland, wohnhaft
gewesen in Dietikon, Bremgartnerstrasse 39. Die Beisetzung undAbdankung finden auf
dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon im engsten Familienkreis statt. Zivilstandsamt

Verstorben ist:
Enst Anselm Welti, geboren 1939, wohnhaft gewesen in 8103 Unterengstringen. Die Abdankung findet am
Mittwoch, 13. Mai 2026, um 14.30 Uhr, in der reformierten Kirche Weiningen statt. Bestattungsamt

Unterengstringen, im Mai 2026

Die Hände ruhen, die einst so viel geschafft.
Wenn auch Tränen still und heimlich fliessen,
ein gutes Herz ist nun zur Ruh' gebracht.

Traurig, aber voller schöner Erinnerungen nehmen wir Abschied von meinem
geliebten Ernst, unserem Papa, Opa, Schwiegervater, Bruder und Götti

Ernst Welti
* 15.11.1939 † 01.05.2026

In Liebe und Dankbarkeit

Käthy Welti
Bernhard und Doris Hug mit Claudia, Olivia und Melanie
Thomas und Carmen Hug mit Ellie und Tim
Anita und Mike Welti Rosen mit Anea
Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet in der Kirche Weiningen am Mittwoch, 13. Mai um 14.30 Uhr statt.

Anstelle von Blumen gedenke man der St. Josef-Stiftung, 5620 Bremgarten mit dem

Vermerk: Trauerspende Ernst Welti. CH 18 0900 0000 1588 6913 8

Traueradresse: Käthy Welti, Rainstrasse 27, 8103 Unterengstringen

Wenige Tage nach dem Schlaganfall bist du für immer
friedlich eingeschlafen. Wir sind fassungslos und unendlich
traurig. Du fehlst uns sehr und wirst immer in unseren
Herzen bleiben.

-

Erinnerungen die unser Herz berühren
gehen niemals verloren

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Bruder, Schwager, Götti, Onkel, Cousin, Freund

HHeerrmmaannnnMMüülllleerr
1.Oktober 1939- 26. April 2026

Völlig unerwartet und nach kurzem Spitalaufenthalt durfte Hermann friedlich einschlafen

In lieber Erinnerung Familien und Freunde

Völlig unerwartet und nach kurzem Spitalaufenthalt durfte Hermann friedlich einschlafen

In lieber Erinnerung Familien und Freunde

Urnenbeisetzung findet am 21. Mai 2026 um 14 Uhr auf dem Friedhof Weiningen statt.
Anschliessend Trauergottesdienst in der Kirche Weiningen

Traueradresse: Werner Müller, Badenerstrasse 17, Weiningen

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende mit dem Vermerk: Hermann Müller PluSport
Behindertensport Schweiz, CH63 0900 0000 8000 0428 1 oder an den Fussballclub Dietikon, 8953

Dietikon, «Junioren», CH71 0022 3223 3010 2240 P

Am 2. Mai 2026 ist verstorben:
Bruno Walerij Eymann, geboren am 9. März 1943, von Zürich ZH, Linden BE und
Dietikon ZH, verheiratet mit Eymann geb. Rosenberg, Martha, wohnhaft gewesen
in Dietikon. Die Abdankung findet am Donnerstag, 21. Mai 2026, um 14.00 Uhr in
der Abdankungshalle auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon statt. Die Urne wird
vorgängig im engsten Familienkreis beigesetzt. Zivilstandsamt

Am 1. Mai 2026 ist verstorben:
FrancoMarzullo, geboren am 4. Januar 1967, von Italien, verheiratet mit Gloria Franca
Notarnicola, wohnhaft gewesen in Dietikon, Glanzenbergstrasse 12. Die Beisetzung
und Abdankung finden auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon im engsten Familien-
und Freundeskreis statt. Zivilstandsamt

Am 30. April 2026 ist verstorben:
Musa Ramadani, geboren am 4. Februar 1952, von Kosovo, verheiratet mit Ramadani
geb. Hasani Sabrije, wohnhaft gewesen in Dietikon. Die Beisetzung und Abdankung
fanden im Kosovo im Familien- und Freundeskreis statt. Zivilstandsamt

TRAUERANZEIGE ONLINE
Erfassen Sie Ihre Todesanzeige oder Danksagung in Ruhe von zu Hause aus. Es stehen Ihnen
Muster, Hintergründe und Bilder zur Verfügung. Mit der Suchfunktion finden Sie in unserer
Zeitung erschienene Traueranzeigen zum Ausdrucken oder Weiterleiten.

GEDENKZEIT.CH
Auf dem Online-Trauerportal finden Sie im «Ratgeber» und unter «Wichtige Adressen»
weitere hilfreiche Informationen zum Trauerfall.

PERSÖNLICHE BERATUNG
Von Montag bis Freitag von 13.30 bis 17.30 Uhr beraten wir Sie gerne persönlich bei unserem
Partner Copy Weber AG in 8953 Dietikon. Für Termine Morgens bitten wir vorab um Kontakt-
aufnahme mit Copy Weber via Telefon oder Email.

› Annahmeschlusszeit: Montag bis Freitag, 13.30 Uhr.

› Für Traueranzeigen welche in der Ausgabe vom Montag erscheinen müssen,
ist die Annahmeschlusszeit jeweils Freitag, 13.30 Uhr.

› Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr.
Ausserhalb dieser Zeiten sowie Samstag und Sonntag sind die Büros nicht besetzt.

TRAUERZIRKULARE
Bei Aufgabe bis 11 Uhr können Sie noch am selben Tag die Trauerzirkulare bei Copy Weber AG
in Dietikon abholen.

Heimstrasse 1, 8953 Dietikon
Telefon 058 200 53 53
todesanzeigen@chmedia.ch, gedenkzeit.ch

Oberdorfstrasse 30, 8953 Dietikon
Telefon 043 322 40 90
info@copy-weber.ch, www.copy-weber.ch

Stärken wir den Bergwald gemeinsam!
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6


